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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

1. Allgemeines/Geltungsbereich 

Nachfolgende AGB gelten für sämtliche vertraglichen Beziehungen zwischen der 

BIONATUREHOUSE GbR, Kurgartenstraße, Kurkolonnade 8, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler ("Verkäu-

fer") und ihren jeweiligen Vertragspartnern ("Auftraggeber") über die von dem Verkäufer angebo-

tenen Lieferungen oder Leistungen. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten 

finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 

widerspricht. Die AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmen. 

2. Angebot und Vertragsabschluss 

a) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Erst durch einen Auftrag 

und dessen Bestätigung durch den Verkäufer innerhalb von zwei Wochen durch Übersen-

dung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der 

gleichen Frist wird ein wirksamer Vertrag geschlossen. 

b) Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, 

Gebrauchswerte) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) 

sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehe-

nen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine zugesicherten oder ga-

rantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen und Kennzeichnungen der Lie-

ferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund 

rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Erset-

zung von Teilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum ver-

traglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.  

c) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Aufträge nicht auszuführen, wenn die bestellte Ware 

nicht lieferbar ist. In Fällen von offensichtlichen Schreib-, Druck- oder Rechenfehlern sind wir 

zum Rücktritt berechtigt.  

d) Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen 

Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten 

Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen und anderen 

Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückli-

che Zustimmung des Verkäufers weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, 

sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen 

des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefer-

tigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordentlichen Geschäftsgang nicht mehr be-

nötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 

3. Preise und Zahlung 

a) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs-und Lieferum-

fang. Mehr-oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in 

EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen 

Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Angaben.  

b) Der Verkäufer behält sich vor, Lieferungen oder Leistungen ausschließlich gegen (teilweise) 

Vorkasse zu erbringen. 

c) Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen ab Lieferung ohne jeden Abzug zu bezahlen.  

d) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von 

Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt sind, es sei denn, der Gegenanspruch beruht auf dem gleichen 

Vertragsverhältnis.  

4. Lieferung 

a) Lieferungen erfolgen ab Werk. 



Bionaturehouse  Gbr 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

2 

 
b) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten 

stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zuge-

sagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und 

Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit 

dem Transport beauftragten Dritten. 

c) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, so-

weit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 

vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 

Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen) verur-

sacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Ver-

käufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die 

Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom 

Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen von vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- 

oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum 

der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber infolge 

der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch 

unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. 

d) Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung 

oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf 

Schadensersatz nach Maßgabe der Ziffer 7 beschränkt. 

5. Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang 

a) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Bad Neuenahr-Ahrweiler, 

soweit nichts anderes bestimmt ist.  

b) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen des Verkäu-

fers. 

c) Die Gefahr geht mit der Bereitstellung zum Versand auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch 

dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen übernom-

men hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ur-

sache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, 

an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkäufer dies dem Auftraggeber 

angezeigt hat. 

d) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf 

dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige 

versicherbare Risiken versichert. 

6. Gewährleistung 

a) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich 

ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzungen des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils 

nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren. 

b) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder 

an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offen-

sichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersu-

chung erkennbar gewesen wären, als vom Käufer genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht 

binnen vier Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich an-

derer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Käufer genehmigt, wenn die Mängelrü-

ge dem Verkäufer nicht binnen vier Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der 

Mangel zeigte; war der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung bereits zu ei-

nem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Pro-

befrist maßgeblich. Auf Verlangen des Verkäufers ist ein beanstandeter Liefergegenstand 

frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Ver-

käufer die Kosten des günstigsten Versandweges. 
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c) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach seiner innerhalb an-

gemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung ver-

pflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, 

Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, 

kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.  

d) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, kann der Auftraggeber unter den in 

Ziffer 7 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

7. Schadensersatz wegen Verschuldens 

a) Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbeson-

dere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, 

Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es 

dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziffer 7 eingeschränkt. 

b) Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertre-

ter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung ver-

tragswesentlicher Pflichten handelt. 

c) Soweit der Verkäufer gemäß Ziffer 7 Absatz 2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist 

diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Fol-

ge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die bei Anwendung verkehrsüblicher 

Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von 

Mängeln des Liefergegenstandes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden 

bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten 

sind. 

d) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang 

zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen 

des Verkäufers. 

e) Die Einschränkungen dieser Ziffer 7 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen vorsätz-

lichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens 

des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz 

8. Eigentumsvorbehalt 

Bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem jeweiligen Vertrag mit dem Auftraggeber behält sich der 

Verkäufer das Eigentum an den gelieferten Waren vor. 

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

a) Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffent-

lich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen all-

gemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Ge-

schäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber nach Wahl des Verkäufers 

Bad Neuenahr-Ahrweiler oder der Sitz des Auftraggebers. Für Klagen gegen den Verkäufer ist 

in diesen Fällen jedoch Bad Neuenahr-Ahrweiler ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende 

gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung 

unberührt. 

b) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden 

keine Anwendung. Erfüllungsort ist Bad Neuenahr-Ahrweiler. 


